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Vorwort

Wir, die Autoren dieses Kommentars, hoffen, dass dies ein nützliches
Handbuch für diejenigen sein wird, die im Bereich des internationalen
Erbrechts in den Staaten der Europäischen Union arbeiten. Deswegen
wurde dieser Kommentar in den Sprachen Englisch, Deutsch und Fran-
zösisch veröffentlicht.

(Fast) alle von uns waren Mitglieder der Expertengruppe der EU-Kom-
mission, die die EU-Verordnung in Erbsachen verfasst haben.

Wir stammen aus sechs verschiedenen EU-Ländern. Manche von uns
sind Professoren, und andere Notare oder Anwälte. Dadurch hoffen
wir, die Verordnung aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschie-
denen Erfahrungswerten zu sehen.

Die Aufteilung der einzelnen Kommentierungsabschnitte finden Sie auf
Seite iv.

Wir bedanken uns bei den Verlegern, beim Verlag Dr. Otto Schmidt für
die Arbeit mit der englischen und deutschen Version und bei Dalloz für
die Arbeit mit der Französischen Version.

Wir bedanken uns auch bei Anne Villeneuve (Französisch), Bernard
Vowles (Englisch) und Christopher Altvater und Daniela Demirtas
(Deutsch) für Übersetzungsarbeiten und bei Ann-Christine Wiklund
und Kerstin Ulveland für Sekretariatsarbeit.

Dezember 2014 Ulf Bergquist, Stockholm
Domenico Damascelli, Bologna

Richard Frimston, London
Paul Lagarde, Paris

Felix Odersky, München
Barbara Reinhartz, Amsterdam

v




